
   
 

 

Widerspruch gegen die Veröffentlichung von Grundstücken im 

Baulandkataster der Stadt Osnabrück gemäß § 200 Abs. 3 

Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Die Stadt Osnabrück beabsichtigt die sofort oder in absehbarer Zeit zu bebauende Flächen im 

Stadtgebiet in einem Baulandkataster zu veröffentlichen. 

 

Gegen die Veröffentlichung meines Grundstücks erhebe ich Widerspruch gemäß § 200 Abs. 3 

BauGB. 

 

Angaben zum Antragsteller 

 

Nachname:                              

Vorname:   

Straße, Hausnummer     

Postleitzahl, Wohnort:     

 

Dieser Widerspruch gilt für folgendes Baugrundstück: 

 

Gemarkung:   

Flur:   

Flurstücksnummer:   

Straße, Hausnummer:     

 

Ich bin Grundstückseigentümer/in oder Inhaber/in grundstücksgleicher Rechte (z.B. 

Erbbauberechtigte/r) oder Miteigentümer/in des oben genannten Flurstücks. 

 

 

 

   

Ort, Datum, Unterschrift 

 

 
Formular bitte senden an: 

 

Stadt Osnabrück 

Fachbereich Städtebau 

z.Hd. Herrn Fortriede 

Hasemauer 1 

49074 Osnabrück 


